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Norm

AVG §56;

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

AVG §8;

B-VG Art131 Abs1 Z1;

B-VG Art132;

LuftfahrtG 1958 §137 Abs1;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

ZSV §30 Abs1;

ZSV §32 Abs3;

Rechtssatz

Flugunfallsuntersuchungen werden ausschließlich zur Wahrung ö?entlicher Interessen (Sicherheit der Luftfahrt)

durchgeführt. Den in § 30 Abs 1 ZSV als Parteien des Verfahrens genannten Personen werden keine subjektiven Rechte

auf Vornahme oder Abstandnahme von Flugunfallsuntersuchungen eingeräumt. Diese Personen werden demnach

auch nicht in subjektiven Rechten verletzt, wenn gemäß § 32 Abs 3 ZSV eine Wiederaufnahme der

Flugunfallsuntersuchung angeordnet wird oder wenn eine solche Anordnung unterbleibt. Eine derartige Entscheidung

bedarf nicht der Rechtsform des Bescheides als eines individuellen, hoheitlichen, im Außenverhältnis ergehenden,

normativen Verwaltungsaktes. Demgemäß tri?t die Behörde auch nicht die VerpDichtung, über einen Antrag auf

Anordnung der Wiederaufnahme einer Flugunfallsuntersuchung iSd § 32 Abs 3 ZSV mit Bescheid abzusprechen.
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